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BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN ''lM UNTERNEN GRAIN''
STADT DE l DESHE IM

Gem. $ 9 Abs. 8 BBauG

Erfordernisse, Ziel und Zweck des Bebauungsplanes

Der ursprüngliche Bebauungsplan fur dieses Gebiet wurde
nach heutigen Erfordernissen iiberarbeltet und neu kon-
zipiert. Dle ursprtingljch sehr lockere Bebauung entsprach
nicht mehr den heutigen städtebaulichen Zielen. Im enge-
ren Stadtgebiet sind baurejfe Gru :istiicke weitgehend er-
schöpft. Um den dringenden Bedarf :n notwendigen be-
baubaren Grundstücken zu decken, ist das im Bebauungs-
plan ausgewiesene Gebiet von seiner Lage zum Ortskern
gut feel gnet
Das Planungsgeblet befindet sich ; l Anschluß an das
historisch und städtebaulich wert.olle Stadtkerngebiet,
somit ist der Gestaltung des Baugebjetes besondere
Beachtung zu w{ dmen

2 Bauqua 1 { tät und Bebauungsart

Die umgebende Struktur mit seinen elnzelstehenden ''Villen
wurde in der ll-geschosslgen Bebauung zur blelnstraße hjn
aufgenommen, im riickwärtjgen Tell wurde aus dem schon
angeführten Grund der Knappheit an stadtkernnahen Bau-
grundstticken eine wohnanlage mit Gartenhof-Häusern
(elngeschossjg mit ausgebauten Dach) vorgesehen,.die
durch die spezielle innere Gestaltung des Gartenhofhauses
eine gute Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Baugrundes
zulassen. Hlerfiir wurde nach $ 17(2) BauflVO eine Grund-
flächenzahl von 0,7 festgesetzt, wobei die notwendigen
Garagen nicht auf die Gruhdflächenzahl anzurechnen sind
$ 19 (4) BauNVO

Amtsplan
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3 . Erschl i eßung

Die Erschließung erfolgt tiber einen Wohnweg, der von
der Weinstraße(B271) zur Njederkircherstraße führt.
Dieser Wohnweg wurde zu Gunsten der Wohnbauflächen
Schmal gestaltet. Durch die im Plan eingetragenen Geh-,
Fahr- und Leitungsrechte ist eine zusätzliche Auswelch-
möglichkeit fur den Fahrverkehr geschaffen

Die Versorgung des Gebietes mlt Wasser und Elektrizität
sowie Abwasserbeseitigung erfolgt tiber das ertl sche Ver
sorgungs- und Abwa ssernetz

4 . Ge ] tungsbere i ch

Das Planungsgebiet wird {m Norden durch die !.weinstraße
(B 271), im Osten durch das Grundstück Plan-Nr. 750,
im Süden durch dje Njederkircherstraße(L 527), im
Resten durch dje Grundstücke Plan-Nr. 744/1 und 781 be
grenzt

Das Planungsgebiet beinhaltet folgende Grundstücke
Plan-Nr. 777, 776, 772/1. Die Plan-Nr. 772/1 bildet den
ersten Bauabschnitt; 777 und 776 den zweiten

5 . !aden ordnu ng

Der Bebauungsplan bildet die Grundlage fur die Teilung
der {m Geltungsbereich liegenden Grundstücke. Diese
sind {n Privatbesitz. Flächen für Gmejnbedarf sind in
das Eigentum der Gemeinde zu übertragen

6 . Kos tenan te i l der Geme i nde

Dje Erschließungskosten des Bebauungsgebietes wird vom

Bauträger {n eigener Regie durchgeführt. Soweit öffent-
liche Flächen hergeste.llt werden, iibernlmmt diese nach
endgültiger Fertigstellung die Stadt {n ehre Unterhaltung



Deidesheim, den 4 Januar' "1 982

t sbürg;erm ei step )

n

Die Begründungl hat mit dem Bebauunuasplan in der Zei.t vom
'18. Januar 'i982 bis einsch]ieß].ich 't9. Februar '1982

ë5ffentlich ausgelesen .

])eidesheim , den

(Bürgermeister) ( Ortsbürge 3:'mei step )
e


